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MONITORINGBERICHT – F&E-INFRASTRUKTUR
Nutzungstyp: „nicht-wirtschaftliche Nutzung“

[bookmark: _Hlk188854216]Monitoringberichte sind Berichte, in denen die Art der tatsächlichen Nutzung der F&E-Infrastruktur, die inhaltliche Nutzung sowie das Ausmaß der Nutzung dargestellt werden. Die Berichte sind jährlich zu legen. Das Monitoring beginnt mit Inbetriebnahme der F&E-Infrastruktur und endet mit dem Ende der Abschreibungsdauer. Die Berichte sollen, wie im Förderungsübereinkommen vereinbart, über die durchgeführten Aktivitäten berichten und Aussagen zur Umsetzung des Projektzieles treffen. Darüber hinaus sind etwaige Anpassungen und Abweichungen davon zu dokumentieren.

	FörderungswerberIn:
	

	Projekttitel:
	

	Projektnummer:
	

	Monitoringzeitraum:
	

	Berichtsnummer:
	



1. Ziele und Ergebnisse
· Vergleichen Sie den tatsächlichen Ablauf mit dem eingereichten Zeit- bzw. Arbeitsplan. Konnte das Projekt (bis dato) in allen Punkten planmäßig realisiert werden? Wenn nein: Welche Abweichungen sind aufgetreten? Warum ist es zu diesen Abweichungen gekommen? 

	



· Sind die dem Förderungsvertrag zugrundeliegenden Ziele noch aktuell bzw. realistisch? 

	



2. Arbeitspakete und Meilensteine 
· Geben Sie den Projektfortschritt je Arbeitspaket (AP) und je Meilenstein an. Sofern es zu Abweichungen oder Verzögerungen kommt, führen Sie diese stichwortartig an. Geben Sie bei Verzögerungen die geschätzte Dauer des Zeitraums an.

	AP Nr.
	AP Bezeichnung
	Prozent fertig
	Abweichungen, Verzögerungen

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· Beschreiben Sie die im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten je Arbeitspaket. Gab es wesentliche Änderungen in den Arbeitspaketen? 

	



· Geben Sie die in den jeweiligen Arbeitspaketen beteiligten Personen sowie den Umfang der Nutzung des Forschungsequipments durch diese Personen in VZÄ (Vollzeitäquivalente) über den Berichtszeitraum bekannt. 

	AP Nr.
	F&E-MitarbeiterIn
	Organisationseinheit
(z.B. Institut, Lehrstuhl)
	Stundenausmaß
in VZÄ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



· Gibt es Änderungen im Projektverlauf und falls ja welche Auswirkungen haben diese? Geben Sie ggf. bekannt, wie der Projektplan adaptiert werden muss. 

	



· Gibt es wesentliche Veränderungen im Projektteam (interne SchlüsselmitarbeiterInnen)? 

	


3. Gesamtkapazität 
·  Das Monitoring betrachtet die Gesamtkapazität der F&E-Infrastruktur sowie deren tatsächliche Nutzung im Berichtsjahr. Stellen Sie in der Tabelle die Gesamtkapazität der F&E-Infrastruktur im Berichtsjahr dar.
· Berechnung: Maschinenzeit der F&E-Infrastruktur (Stunden, die eine Maschine grundsätzlich pro Jahr laufen könnte), abzüglich der Stillstandzeiten für Wartung, Instandhaltung etc. inkl. Berücksichtigung der Verfügbarkeit des Bedienpersonals (wird die Anlage ausschließliche im Beisein von Bedienpersonal genützt bzw. gibt es Laufzeiten an Wochenenden/über Nacht, die unabhängig von Bedienpersonal sind).
· Wurden mehrere Geräte/Anlagen angeschafft und sind diese jeweils getrennt bzw. zeitlich parallel verfügbar und nutzbar, können diese als getrennte F&E-Infrastrukturen im Monitoringbericht dargestellt werden. Sind Geräte/Anlagen nur in Abhängigkeit voneinander nutzbar, so sind diese als EINE F&E-Infrastruktur (als „Geräteverbund“) zusammenzufassen. Die Gesamtkapazität und Nutzungsangaben beziehen sich dann auf diese eine F&E-Infrastruktur.

	Name der F&E-Infrastruktur
	Gesamtkapazität im Berichtsjahr (in Stunden)
	Änderung im Vergleich zum Antrag / Vorjahr (ja/nein)
	Wenn ja, beschreiben Sie die Gründe für die Änderung der Gesamtkapazität

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Wirtschaftliche & nicht-wirtschaftliche Nutzung der F&E-Infrastruktur
· Die wirtschaftliche und die nicht-wirtschaftliche Nutzung der F&E-Infrastruktur im Berichtsjahr sind in der nachfolgenden Tabelle darzustellen. 

	Name der F&E-Infrastruktur
	Name der nutzenden Organisation (Organisationseinheiten der Universität)
	nicht-wirtschaftliche
Nutzung in %
	wirtschaftliche Nutzung
in %

	
	
	
	

	
	
	
	



5. Trennungsrechnung

· Bestätigung zur Führung einer Trennungsrechnung: Bitte bestätigen Sie (ja/nein), dass eine angemessene Trennungsrechnung im Sinne des Unionsrahmens weiterhin geführt wird. Falls die Frage mit „nein“ beantwortet wird, ist eine Begründung anzuführen. Die Aufzeichnungen zur Trennungsrechnung sind gemeinsam mit Unterlagen, welche die Gesamtkapazität der Nutzung dokumentieren, auf Verlangen der Förderstelle offenzulegen.


	


6. Verwertung

· Beschreiben Sie die Verwertungs- und Weiterverbreitungsaktivitäten im Berichtsjahr und in welcher Form diese stattgefunden haben. 

	



· Listen Sie Publikationen, Dissertationen, Diplomarbeiten sowie etwaige Patentanmeldungen, die aus dem Projekt entstanden sind, auf.

	



· Beschreiben Sie „Highlights“ im Zusammenhang mit der Nutzung der F&E-Infrastruktur.

	



7. Meldungspflichtige Ereignisse

· Besondere Ereignisse rund um das geförderte Projekt sind der SFG mitzuteilen. Darunter fallen beispielsweise Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten bei der Förderungsnehmerin, Ereignisse, die die Durchführung der geförderten Leistung verzögern oder unmöglich machen oder weitere Förderungen für im Projekt abgerechnete Infrastruktur.


	



Elektronische Signatur FörderungswerberIn

Dieses Dokument muss am Förderungsportal der SFG rechtsgültig elektronisch signiert und anschließend an die SFG übermittelt werden.
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